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Mit Erlass BW I 7-70437/9#4 vom 25. März 2022 wurden, befristet bis zum 
30. Juni 2022, Sonderregelungen zum Umgang mit den Lieferengpässen und
Materialpreissteigerungen aufgrund des russischen Angriffskriegs auf die
Ukraine eingeführt. Am 22. Juni 2022 erfolgte eine erste Verlängerung der
Sonderregelungen bis zum 31. Dezember 2022. Gleichzeitig wurden Rege-
lungen nachgeschärft und eine alternative Methode zur Ermittlung der
Basiswerte für die Stoffpreisgleitklausel eingeführt (Formblatt 225a). Eine
zweite Verlängerung bis zum 30. Juni 2023 wurde mit Erlass vom
6. Dezember 2022 ausgesprochen.

Die Preise für die meisten Bauprodukte haben sich wieder stabilisiert, so 
dass die Sonderregelungen wie angekündigt zum 30. Juni 2023 auslaufen. 

I Neue Vergabeverfahren 

I.1 Rückkehr zum Regelverfahren

Ab dem 1. Juli 2023 gelten die allgemeinen Bestimmungen der Richtlinie 
225 des VHB zur Vereinbarung von Stoffpreisgleitklauseln. Demnach sind 
Stoffpreisgleitklauseln zu vereinbaren, wenn die drei in Nummer 2.1 der 
Richtlinie genannten Voraussetzungen vorliegen (Preisveränderungen in 
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besonderem Maße, langer Zeitraum zwischen Angebotsabgabe und Einbau 
(zehn bzw. in Ausnahmefällen sechs Monate), sowie Stoffkosten in Höhe 
von mindestens einem Prozent der geschätzten Auftragssumme). Die 
Vergabestellen werden gebeten, die Marktpreisentwicklung genau zu 
beobachten. 

I.2 Formblatt 225a „Stoffpreisgleitklausel ohne Basiswert 1“ 

Wenn kein belastbarer Basiswert 1 ermittelbar ist, kann auch ab dem 1. Juli 
2023 das Formblatt 225a genutzt werden: 

Auf einen Basiswert 1 wird in diesem Fall verzichtet. Als Grundlage für die 
Preisfortschreibung wird auf den im Formblatt 225a des bezuschlagten 
Angebots angegebenen Stoffpreis (= Stoffkostenanteil der genannten 
Teilleistung(en) ohne Zuschläge für Allgemeine Geschäftskosten, Bau-
stellengemeinkosten sowie Wagnis und Gewinn) zurückgegriffen. Dieser 
Stoffpreis wird mit dem Basiswert 2 gleichgesetzt und später zum 
Basiswert 3 fortgeschrieben. Im Rahmen der Angebotswertung ist daher 
auch zu prüfen, ob dieser der Preisgleitung unterworfene Stoffpreis gemäß 
Formblatt 225a des Bieters wirtschaftlich ist. Dazu ist ein Vergleich mit den 
Stoffpreisen aus anderen Angeboten durchzuführen. Weicht der Stoffpreis 
erheblich von dem anderer Bieter ab, ist der Bieter zur Angebotsaufklärung 
aufzufordern. 

Bei Anwendung des Formblatts 225a werden vom Bieter ggf. nicht 
angegebene Stoffpreise nicht nachgefordert. Ein entsprechender Hinweis 
ist sowohl in der Bekanntmachung (Buchstabe l) als auch in der 
„Aufforderung zur Angebotsabgabe“ (Formblatt 211, 211EU, 211VS) und im 
Formblatt 216 („Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden 
Unterlagen“) aufzunehmen. 

In der Bekanntmachung und der „Aufforderung zur Angebotsabgabe“ ist 
hierfür die zweite Option („teilweise nachgefordert, und zwar“) 
anzukreuzen und der Text: „Unterlagen mit Ausnahme von 
Formblatt 225a“, ggf. ergänzt durch weitere von der Nachforderung 
ausgeschlossene Unterlagen, einzutragen. In der Aufforderung zur 
Angebotsabgabe ist „Formblatt 225a - Stoffpreisgleitklausel ohne 
Basiswert 1“ außerdem unter Buchstabe C aufzunehmen und anzukreuzen. 

Im Formblatt „Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden 
Unterlagen“ ist unter Nummer 1.1 aufzunehmen: „225a – 
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Stoffpreisgleitklausel ohne Basiswert 1 (bei Abgabe mehrerer 
Hauptangebote für jedes Hauptangebot)“ und anzukreuzen. 

I.3 Hinweisblatt 

Bei Vereinbarung von Stoffpreisgleitklauseln mit Formblatt 225 oder mit 
Formblatt 225a bitte ich, das jeweilige Hinweisblatt zur Wirkungsweise der 
Stoffpreisgleitklausel auch künftig in der Aufforderung zur Angebotsabgabe 
unter Buchstabe A) aufzunehmen und den Ausschreibungsunterlagen 
beizufügen, um die Transparenz des Verfahrens zu erhöhen. 

I.4 Einstellung der Fachserie 17, Reihe 2 beim Statistischen Bundesamt 

Die Richtlinie 225, die Formblätter 225 und 225a sowie das Hinweisblatt zur 
Wirkungsweise der Stoffpreisgleitklausel nach Formblatt 225a werden 
(redaktionell) angepasst, weil das Statistische Bundesamt die 
Fortschreibung der Fachserie 17 Reihe 2 eingestellt hat. Die Fortschreibung 
erfolgt jetzt über den „Statistischen Bericht - Indizes der Erzeugerpreise 
gewerblicher Produkte (Inlandsabsatz)“ und über die Datenbank Genesis-
Online. Richtlinie, Formblätter und Hinweisblatt sind in der geänderten 
Fassung zu verwenden. 

II Laufende Vergabeverfahren 

Soweit von Bietern im Vergabeverfahren die Einbeziehung einer 
Stoffpreisgleitklausel gefordert wird, ist nach pflichtgemäßem Ermessen zu 
entscheiden und die Entscheidung zu dokumentieren. Dabei ist zu 
beachten, dass dem Auftragnehmer kein ungewöhnliches Wagnis für 
Umstände und Ereignisse, auf die er keinen Einfluss hat und deren 
Einwirkung auf die Preise er nicht im Voraus schätzen kann, aufgebürdet 
werden darf. 

III Bestehende Verträge 

Es wird noch einmal darauf hingewiesen, dass die Änderung bestehender 
Verträge innerhalb der Grenzen von § 313 BGB oder § 58 BHO zulässig ist. 
Die Ausführungen aus den Erlassen vom März 2022 und Juni 2022 (jeweils 
Ziffer IV) stellen insoweit Auslegungshilfen dar. Insbesondere wird 
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nochmals betont, dass immer eine Einzelfallprüfung erforderlich ist. Weder 
ist in jedem Fall die Unterschreitung von zehn Prozent Mehrkosten 
zumutbar, noch ist die Überschreitung von 29 Prozent Mehrkosten immer 
unzumutbar. Diese Werte dienen lediglich der Orientierung und zeigen die 
Rechtsprechung der vergangenen Jahre zu einem vergleichbaren 
Sachverhalt bei Mengenüberschreitungen in Pauschalverträgen. 

Im Auftrag 

gez. 
Scheinemann 
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Vergabenummer Datum

Baumaßnahme

Leistung

Verzeichnis für Stoffpreisgleitklausel

Für die nachstehend aufgeführten Stoffe, begrenzt auf die in den in Spalte 2 genannten Teilleistungen (OZ)
verwendeten Stoffe, werden bei Änderung der Preise die Mehr- oder Minderaufwendungen gemäß der
"Stoffpreisgleitklausel" erstattet.

Abrechnungszeitpunkt
Einbau = Stoff ist mit dem Grundstück (Baugrund) fest verbunden worden.
Lieferung = Stoff ist auf der Baustelle angeliefert worden.
Verwendung = Stoff ist unabhängig von den Begrifflichkeiten des BGB bei der Herstellung einer

beweglichen Sache, die nicht mit dem Grundstück (Baugrund) fest verbunden ist, so
eingesetzt worden, dass er seine bisherige Eigenständigkeit verloren hat oder der
Stoff ist bei der Leistungserbringung als Betriebsstoff verbraucht worden.

Stoffe Verwendung
bei OZ GP-Nummer

Basiswert 1
[z.B. Euro / t (netto)]
nach Nummer 3.1
zum Zeitpunkt:

Abrechnungs-
zeitpunkt,

Abrechnungs-
einheit (z.B.
Verbrauch in

ltr/m³),
Sonstiges[MM/JJJJ]

1 2 3 4 5
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Stoffpreisgleitklausel

1 Anwendungsbereich
Die Klausel gilt nur für die Stoffe, die im „Verzeichnis für Stoffpreisgleitklausel“ genannt sind.
Sie gilt insoweit auch für die Abrechnung von Nachträgen.
Mehr- oder Minderaufwendungen werden nach den folgenden Regelungen abgerechnet.

2 Allgemeines
2.1 Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber über die Verwendung der Stoffe nach Nummer 1 prüfbare

Aufzeichnungen vorzulegen, wenn Mehr- oder Minderaufwendungen abzurechnen sind. Aus den
Aufzeichnungen müssen die Menge des Stoffes und der Zeitpunkt des Einbaus, der Lieferung bzw.
der Verwendung hervorgehen.

2.2 Der Ermittlung der Mehr- oder Minderaufwendungen werden nur die Baustoffmengen zugrunde
gelegt, für die nach dem Vertrag eine Vergütung zu gewähren ist.

Bei vereinbarter Pauschalierung oder Limitierung der Vergütung werden die vereinbarten
pauschalierten Baustoffmengen der Ermittlung der Mehr- oder Minderaufwendungen zugrunde gelegt.
Vermeidbare Mehraufwendungen werden nicht erstattet; vermeidbar sind insbesondere
Mehraufwendungen, die dadurch entstanden sind, dass der Auftragnehmer schuldhaft Vertragsfristen
überschritten hat und dadurch die Differenz aus Mehr- und Minderaufwendungen zu Ungunsten des
Auftraggebers verschoben wurde.

2.3 Mehr- oder Minderaufwendungen werden erst vergütet, wenn die Bagatellgrenze überschritten ist,
d.h. wenn die Aufwendungen mehr als zwei v.H. der Abrechnungssumme der im „Verzeichnis für
Stoffpreisgleitklausel“ aufgeführten Positionen (OZ) betragen.

Für die Berechnung des Bagatellbetrages zugrunde zu legen ist die Abrechnungssumme ohne die
aufgrund der Gleitklausel zu erstattenden Beträge und ohne Umsatzsteuer.

2.4 An den ermittelten Aufwendungen wird der Auftragnehmer beteiligt, seine Selbstbeteiligung beträgt
10 v.H. der Mehraufwendungen, mindestens aber die Höhe des Bagatellbetrages. Für die Berechnung
der Selbstbeteiligung zugrunde zu legen ist der Mehrbetrag ohne Umsatzsteuer.

2.5 Bei Stoffpreissenkungen ist der Auftragnehmer verpflichtet, die ersparten (=Minder-) Aufwendungen
von seinem Vergütungsanspruch abzusetzen. Er ist berechtigt, zehn v.H. der ersparten Auf-
wendungen, mindestens die Höhe des Betrages der Bagatelle (vgl. Nummer 2.4) einzubehalten.

2.6 Sind sowohl Mehraufwendungen als auch Minderaufwendungen zu erstatten, so werden diese
getrennt ermittelt und gegeneinander aufgerechnet; auf die sich ergebende Differenz wird
Nummer 2.4 bzw. 2.5 angewendet.

3 Abrechnung
3.1 Der Auftraggeber setzt für die im „Verzeichnis für Stoffpreisgleitklausel“ aufgeführten Stoffe fest:

- einen Basiswert 1 zum Zeitpunkt der Versendung der Vergabeunterlagen (Monat / Jahr) als
Nettopreis der der Abrechnung zugrunde liegenden Abrechnungseinheit (z.B. €/t, €/ltr.),

- die GP-Nummer,
- für Betriebsstoffe: die Abrechnungseinheit (z.B. Verbrauch in ltr/m³),
- den Abrechnungszeitpunkt.

3.2 Abrechnungszeitpunkte:

- Einbau: Stoff ist mit dem Grundstück (Baugrund) fest verbunden worden.
- Lieferung: Stoff ist auf der Baustelle angeliefert worden.
- Verwendung: Stoff ist unabhängig von den Begrifflichkeiten des BGB bei der Herstellung einer

beweglichen Sache, die nicht mit dem Grundstück (Baugrund) fest verbunden ist, so eingesetzt
worden, dass er seine bisherige Eigenständigkeit verloren hat oder der Stoff ist bei der
Leistungserbringung als Betriebsstoff verbraucht worden.
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3.3 Der Basiswert 1 wird durch Multiplikation mit dem Quotienten der Preisindizes (Monat / Jahr) der
Erzeugerpreise gewerblicher Produkte (GP) des Statistischen Bundesamtes vom Monat der Eröffnung
der Angebote und dem Monat des Versandes der Vergabeunterlagen (Zeitpunkt Festlegung Basiswert
1), veröffentlicht im statistischen Bericht - Indizes der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte
(Inlandsabsatz) auf der Homepage des Statistischen Bundesamtes unter „www.destatis.de“ und in
Code 61241-0004 der Genesis Online-Datenbank des Statistischen Bundesamtes unter der
entsprechenden GP-Nummer als Basiswert 2 fortgeschrieben.

Der Basiswert 1 wird wie folgt auf den Basiswert 2 fortgeschrieben:

𝐵𝑎𝑠𝑖𝑠𝑤𝑒𝑟𝑡 1 ∗
𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 𝐸𝑟ö𝑓𝑓𝑛𝑢𝑛𝑔 𝑑𝑒𝑟 𝐴𝑛𝑔𝑒𝑏𝑜𝑡𝑒

𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 𝑉𝑒𝑟𝑠𝑎𝑛𝑑 𝑑𝑒𝑟 𝑉𝑒𝑟𝑔𝑎𝑏𝑒𝑢𝑛𝑡𝑒𝑟𝑙𝑎𝑔𝑒𝑛 = 𝐵𝑎𝑠𝑖𝑠𝑤𝑒𝑟𝑡 2

3.4 Der Basiswert 2 wird durch Multiplikation mit dem Quotienten der Preisindizes (Monat / Jahr) der
Erzeugerpreise gewerblicher Produkte (GP) des Statistischen Bundesamtes vom Monat des Einbaus,
der Lieferung bzw. der Verwendung und dem Monat der Eröffnung der Angebote, veröffentlicht im
statistischen Bericht - Indizes der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte (Inlandsabsatz) auf der
Homepage des Statistischen Bundesamtes unter „www.destatis.de“ und in Code 61241-0004 der
Genesis Online-Datenbank des Statistischen Bundesamtes unter der entsprechenden GP-Nummer
als Basiswert 3 fortgeschrieben..

Der Basiswert 2 wird wie folgt auf den Basiswert 3 fortgeschrieben:

𝐵𝑎𝑠𝑖𝑠𝑤𝑒𝑟𝑡 2 ∗
𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 𝐴𝑏𝑟𝑒𝑐ℎ𝑛𝑢𝑛𝑔𝑠𝑧𝑒𝑖𝑡𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡
𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 𝐸𝑟ö𝑓𝑓𝑛𝑢𝑛𝑔 𝑑𝑒𝑟 𝐴𝑛𝑔𝑒𝑏𝑜𝑡𝑒 = 𝐵𝑎𝑠𝑖𝑠𝑤𝑒𝑟𝑡 3

3.5 Mehr- oder Minderaufwendungen werden errechnet für jede Position (OZ) im „Verzeichnis für
Stoffpreisgleitklausel“ aus der Differenz des Basiswertes 3 (Nummer 3.4) und des Basiswertes 2
(Nummer 3.3) multipliziert mit der abzurechnenden Menge.

3.6 Die nach Nummer 3.5 errechneten Mehr- oder Minderaufwendungen werden für jede im „Verzeichnis
für Stoffpreisgleitklausel“ angegebene Position (OZ) und der nachgewiesenen Menge (vgl. Nummer
2) unter Berücksichtigung der Selbstbeteiligung gemäß Nummer 2.4 und 2.5 zusätzlich zum
Angebotspreis vergütet bzw. von diesem abgezogen.

4 Abrechnung bei Nachunternehmen/anderen Unternehmen
Bei Weitergabe von Vertragsleistungen, die von der Stoffpreisgleitklausel betroffen sind, findet diese
in Bezug auf die weitergegebenen Leistungen nur Anwendung, wenn und soweit der Auftragnehmer
dem Auftraggeber nachweist, dass die gegenüber dem Auftraggeber gemäß Nummer 3 geltend
gemachten Mehraufwendungen entstanden sind. Bei Preissenkungen und damit verbundenen
Minderaufwendungen muss ein entsprechender Nachweis nicht geführt werden.
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Stoffpreisgleitklausel

1 Anwendungsbereich
Die Stoffpreisgleitklausel findet bei Bauaufträgen für Bundesbaumaßnahmen Anwendung.
Sie gilt auch für die Abrechnung von Nachträgen.

2 Anwendungsvoraussetzungen
2.1 Stoffpreisgleitklauseln sind bei Bauverträgen vorzusehen, wenn

a) Stoffe ihrer Eigenart nach Preisveränderungen in besonderem Maße ausgesetzt sind (vgl. Preis-
grundsätze Nr. 4.) und ein nicht kalkulierbares Preisrisiko für diese Stoffe zu erwarten ist und

b) der Zeitraum zwischen der Angebotsabgabe und dem Zeitpunkt der vereinbarten Fertigstellung
mindestens 10 Monate beträgt; ist das mit der Vereinbarung von festen Preisen verbundene Wag-
nis im Einzelfall besonders hoch, kann die Klausel im begründeten Ausnahmefall vereinbart wer-
den, wenn der Zeitraum mindestens 6 Monate beträgt (vgl. Preisgrundsätze Nr. 1.d); und

c) der Stoffkostenanteil des betroffenen Stoffes wertmäßig mindestens 1 % der von der Vergabestelle
geschätzten Auftragssumme beträgt.

Der wertmäßige Anteil ist aus den Kostenanteilen der zu gleitenden Stoffmengen der betroffenen LV-
Positionen in der Leistungsbeschreibung und den marktüblichen Preisen vom Auftraggeber zu ermit-
teln.

2.2 Stoffpreisgleitklauseln sind nur für die Leistungspositionen vorzusehen, bei denen der Stoffkostenan-
teil wesentlich die geschätzte Auftragssumme beeinflusst und die nicht vor Ablauf von 10 Monaten
nach Angebotsabgabe fertig gestellt werden.

2.3 Für Betriebsstoffe ist in Ausnahmefällen die Vereinbarung einer Stoffpreisgleitklausel möglich.

2.4 Durch Erlassvorgabe kann für Nr. 2.1 bis 2.3 etwas anderes geregelt werden (gem. Jour fixe).

3 Bagatellgrenze
3.1 Die vereinbarte Stoffpreisgleitklausel wird erst wirksam, wenn ein bestimmter Mindestbetrag der Kos-

tenänderung (Bagatellgrenze) überschritten ist.

3.2 Die Bagatellgrenze beträgt 2 v. H. der Abrechnungssumme der  im „Verzeichnis für Stoffpreisgleit-
klausel“ aufgeführten Positionen (OZ).

4 Selbstbehalt
4.1 Der Auftragnehmer ist an den Mehr- oder Minderaufwendungen zu beteiligen (Selbstbehalt).

4.2 Der Selbstbehalt beträgt 10 Prozent der Mehr- oder Minderaufwendungen, mindestens aber die Höhe
der Bagatellgrenze.

5 Inhalt und Umfang der Stoffpreisgleitklausel
5.1 Der Ermittlung der Mehr- oder Minderaufwendungen werden nur die Baustoffmengen zugrunde ge-

legt, für die nach dem Vertrag eine Vergütung zu gewähren ist.

5.2 Bei vereinbarter Pauschalierung oder Limitierung der Vergütung werden die vereinbarten pauscha-
lierten Baustoffmengen der Ermittlung der Mehr- oder Minderaufwendungen zugrunde gelegt.

5.3 Vermeidbare Mehraufwendungen werden nicht erstattet; vermeidbar sind insbesondere Mehraufwen-
dungen, die dadurch entstanden sind, dass der Auftragnehmer schuldhaft Vertragsfristen überschrit-
ten hat und dadurch die Differenz aus Mehr- und Minderaufwendungen zu Ungunsten des Auftragge-
bers verschoben wurde.
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6 Abrechnung der Mehr- / Minderaufwendungen
6.1 Der Auftraggeber setzt für die im „Verzeichnis für Stoffpreisgleitklausel“ aufgeführten Stoffe mit der

jeweiligen OZ fest:

6.1.1 einen Basiswert 1 zum Zeitpunkt der Versendung der Vergabeunterlagen (Monat / Jahr) als Nettopreis
der der Abrechnung zugrunde liegenden Abrechnungseinheit (z.B. €/t, €/ltr.),

6.1.2 die GP-Nummer,
6.1.3 für Betriebsstoffe: die Abrechnungseinheit (z.B. Verbrauch in ltr/m³),
6.1.4 den Abrechnungszeitpunkt  (kein Datum, sondern in Worten: Einbau, Lieferung oder Verwendung).

6.2 Der Basiswert 1 ist festzulegen aus dem arithmetischen Mittel der Angaben von mindestens 3 ein-
schlägigen Lieferanten

Als Basiswert 1 ist bei Stahl der Grundpreis zuzüglich ggf. des Abmessungsaufpreises, des Güte-
aufpreises und des Schrottzuschlages, jedoch ohne etwaige Lieferanten- und Transportzuschläge zu
verstehen.

6.3 Abrechnungszeitpunkte:

6.3.1 Einbau: Stoff ist mit dem Grundstück (Baugrund) fest verbunden worden.
6.3.2 Lieferung: Stoff ist auf der Baustelle angeliefert worden.
6.3.3 Verwendung: Stoff ist unabhängig von den Begrifflichkeiten des BGB bei der Herstellung einer

beweglichen Sache, die nicht mit dem Grundstück (Baugrund) fest verbunden ist, so eingesetzt
worden, dass er seine bisherige Eigenständigkeit verloren hat oder der Stoff ist bei der
Leistungserbringung als Betriebsstoff verbraucht worden.

6.4 Der Basiswert 1 wird durch Multiplikation mit dem Quotienten der Preisindizes (Monat / Jahr) der
Erzeugerpreise gewerblicher Produkte (GP) des Statistischen Bundesamtes vom Monat der Eröffnung
der Angebote und dem Monat des Versandes der Vergabeunterlagen (Zeitpunkt Festlegung Basiswert
1), veröffentlicht im statistischen Bericht - Indizes der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte (Inlands-
absatz) auf der Homepage des Statistischen Bundesamtes unter „www.destatis.de“ und in
Code 61241-0004 der Genesis Online-Datenbank des Statistischen Bundesamtes unter der entspre-
chenden GP-Nummer als Basiswert 2 fortgeschrieben.

Der Basiswert 1 wird wie folgt auf den Basiswert 2 fortgeschrieben:

𝐵𝑎𝑠𝑖𝑠𝑤𝑒𝑟𝑡 1 ∗
𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 𝐴𝑛𝑔𝑒𝑏𝑜𝑡𝑠𝑒𝑟ö𝑓𝑓𝑛𝑢𝑛𝑔

𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 𝑉𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑑𝑢𝑛𝑔 𝑑𝑒𝑟 𝑉𝑒𝑟𝑔𝑎𝑏𝑒𝑢𝑛𝑡𝑒𝑟𝑙𝑎𝑔𝑒𝑛 = 𝐵𝑎𝑠𝑖𝑠𝑤𝑒𝑟𝑡 2

Der Basiswert 2 wird durch Multiplikation mit dem Quotienten der Preisindizes (Monat / Jahr) der
Erzeugerpreise gewerblicher Produkte (GP) des Statistischen Bundesamtes vom Monat des Einbaus,
der Lieferung bzw. der Verwendung und dem Monat der Eröffnung der Angebote, veröffentlicht im
statistischen Bericht - Indizes der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte (Inlandsabsatz) auf der
Homepage des Statistischen Bundesamtes unter „www.destatis.de“ und in Code 61241-0004 der Ge-
nesis Online-Datenbank des Statistischen Bundesamtes unter der entsprechenden GP-Nummer als
Basiswert 3 fortgeschrieben.
Der Basiswert 2 wird wie folgt auf den Basiswert 3 fortgeschrieben:

𝐵𝑎𝑠𝑖𝑠𝑤𝑒𝑟𝑡 2 ∗
𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 𝐴𝑏𝑟𝑒𝑐ℎ𝑛𝑢𝑛𝑔𝑠𝑧𝑒𝑖𝑡𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡
𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 𝐴𝑛𝑔𝑒𝑏𝑜𝑡𝑠𝑒𝑟ö𝑓𝑓𝑛𝑢𝑛𝑔 = 𝐵𝑎𝑠𝑖𝑠𝑤𝑒𝑟𝑡 3

6.5 Mehr- oder Minderaufwendungen werden errechnet für jede Position (OZ) im „Verzeichnis für Stoff-
preisgleitklausel“ aus der Differenz des Basiswertes 3 und des Basiswertes 2 multipliziert mit der ab-
zurechnenden Menge.

6.6 Die nach Nr. 6.5 errechneten Mehr- oder Minderaufwendungen werden für jede im „Verzeichnis für
Stoffpreisgleitklausel“ angegebene Position (OZ) und der nachgewiesenen Menge unter Berücksich-
tigung der Selbstbeteiligung zusätzlich zum Angebotspreis vergütet bzw. von diesem abgezogen.

6.7 Wenn Mehr- oder Minderaufwendungen abzurechnen sind, hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber
über die Verwendung der Stoffe prüfbare Aufzeichnungen vorzulegen. Aus den Aufzeichnungen
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müssen die Menge des Stoffes und der Zeitpunkt des Einbaus, der Lieferung bzw. der Verwendung
hervorgehen.

6.8 Mehr-/Minderaufwendungen können bereits bei Abschlagszahlungen geltend gemacht werden.

7 Nebenangebote
7.1 Bei allen Baumaßnahmen, bei denen Stoffpreisgleitklauseln zugelassen werden, sind grundsätzlich

Nebenangebote mit anderen Baustoffen und/oder Bauweisen zuzulassen.

7.2 Abweichend von Nummer 7.1 können in begründeten Einzelfällen (bspw. wenn der Entwurf oder tech-
nische Spezifika nur eine Ausführung in dem betreffenden Stoff zulassen) Nebenangebote ausge-
schlossen werden.

8 Nachunternehmer
Bei Weitergabe von Vertragsleistungen, die von der Stoffpreisgleitklausel betroffen sind, findet diese
in Bezug auf die weitergegebenen Leistungen nur Anwendung, wenn und soweit der Auftragnehmer
dem Auftraggeber nachweist, dass die gegenüber dem Auftraggeber gemäß Nr. 6 geltend gemachten
Mehraufwendungen entstanden sind.  Bei Preissenkungen und damit verbundenen Minderaufwen-
dungen muss ein entsprechender Nachweis nicht geführt werden.
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Name Bieter  

 Vergabenummer Datum 
   

Baumaßnahme  

 

 

Leistung  

 
 
 
Verzeichnis für Stoffpreisgleitklausel 
 

Für die nachstehend aufgeführten Stoffe, begrenzt auf die in den in Spalte 2 genannten Teilleistungen (OZ) 
verwendeten Stoffe, werden bei Änderung der Preise die Mehr- oder Minderaufwendungen gemäß der 
"Stoffpreisgleitklausel" erstattet. 

Abrechnungszeitpunkt 
Einbau = Stoff ist mit dem Grundstück (Baugrund) fest verbunden worden. 
Lieferung = Stoff ist auf der Baustelle angeliefert worden. 
Verwendung = Stoff ist unabhängig von den Begrifflichkeiten des BGB bei der Herstellung einer 

beweglichen Sache, die nicht mit dem Grundstück (Baugrund) fest verbunden ist, so 
eingesetzt worden, dass er seine bisherige Eigenständigkeit verloren hat oder der 
Stoff ist bei der Leistungserbringung als Betriebsstoff verbraucht worden. 

 

Stoffe Verwendung 
bei OZ GP-Nummer 

Stoffpreis ohne 
AGK, BGK und W+G 

[z.B. Euro/t (netto)] 
Vom Bieter 
anzugeben: 

Abrechnungs-
zeitpunkt, 

Abrechnungs-
einheit (z.B. 
Verbrauch 

in l/m³), 
Sonstiges 

1 2 3 4 5 
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Stoffe Verwendung 
bei OZ GP-Nummer 

Stoffpreis ohne 
AGK, BGK und W+G 
[z.B. Euro / t (netto)] 

Vom Bieter 
anzugeben: 

Abrechnungs-
zeitpunkt, 

Abrechnungs-
einheit (z.B. 
Verbrauch in 

ltr/m³), 
Sonstiges 

1 2 3 4 5 
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Stoffpreisgleitklausel 

1 Anwendungsbereich 
Die Klausel gilt nur für die Stoffe, die im „Verzeichnis für Stoffpreisgleitklausel“ genannt sind. 
Sie gilt insoweit auch für die Abrechnung von Nachträgen. 
Mehr- oder Minderaufwendungen werden nach den folgenden Regelungen abgerechnet. 

2 Allgemeines 
2.1 Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber über die Verwendung der Stoffe nach Nummer 1 prüfbare 

Aufzeichnungen vorzulegen, wenn Mehr- oder Minderaufwendungen abzurechnen sind. Aus den 
Aufzeichnungen müssen die Menge des Stoffes und der Zeitpunkt des Einbaus, der Lieferung bzw. 
der Verwendung hervorgehen. 

2.2 Der Ermittlung der Mehr- oder Minderaufwendungen werden nur die Baustoffmengen zugrunde 
gelegt, für die nach dem Vertrag eine Vergütung zu gewähren ist. 

Bei vereinbarter Pauschalierung oder Limitierung der Vergütung werden die vereinbarten 
pauschalierten Baustoffmengen der Ermittlung der Mehr- oder Minderaufwendungen zugrunde gelegt. 
Vermeidbare Mehraufwendungen werden nicht erstattet; vermeidbar sind insbesondere 
Mehraufwendungen, die dadurch entstanden sind, dass der Auftragnehmer schuldhaft Vertragsfristen 
überschritten hat und dadurch die Differenz aus Mehr- und Minderaufwendungen zu Ungunsten des 
Auftraggebers verschoben wurde. 

2.3 Mehr- oder Minderaufwendungen werden erst vergütet, wenn die Bagatellgrenze überschritten ist, 
d.h. wenn die Aufwendungen mehr als zwei v.H. der Abrechnungssumme der im „Verzeichnis für 
Stoffpreisgleitklausel“ aufgeführten Positionen (OZ) betragen. 

Für die Berechnung des Bagatellbetrages zugrunde zu legen ist die Abrechnungssumme ohne die 
aufgrund der Gleitklausel zu erstattenden Beträge und ohne Umsatzsteuer. 

2.4 An den ermittelten Aufwendungen wird der Auftragnehmer beteiligt, seine Selbstbeteiligung beträgt 
10 v.H. der Mehraufwendungen, mindestens aber die Höhe des Bagatellbetrages. Für die Berechnung 
der Selbstbeteiligung zugrunde zu legen ist der Mehrbetrag ohne Umsatzsteuer. 

2.5 Bei Stoffpreissenkungen ist der Auftragnehmer verpflichtet, die ersparten (=Minder-) Aufwendungen 
von seinem Vergütungsanspruch abzusetzen. Er ist berechtigt, zehn v.H. der ersparten Auf-
wendungen, mindestens die Höhe des Betrages der Bagatelle (vgl. Nummer 2.4) einzubehalten. 

2.6 Sind sowohl Mehraufwendungen als auch Minderaufwendungen zu erstatten, so werden diese 
getrennt ermittelt und gegeneinander aufgerechnet; auf die sich ergebende Differenz wird 
Nummer 2.4 bzw. 2.5 angewendet. 

3 Abrechnung 
3.1 Der Auftraggeber setzt für die im „Verzeichnis für Stoffpreisgleitklausel“ aufgeführten Stoffe fest: 

- die GP-Nummer, 
- für Betriebsstoffe: die Abrechnungseinheit (z.B. Verbrauch in ltr/m³), 
- den Abrechnungszeitpunkt. 

3.2 Abrechnungszeitpunkte: 

- Einbau: Stoff ist mit dem Grundstück (Baugrund) fest verbunden worden. 
- Lieferung: Stoff ist auf der Baustelle angeliefert worden. 
- Verwendung: Stoff ist unabhängig von den Begrifflichkeiten des BGB bei der Herstellung einer 

beweglichen Sache, die nicht mit dem Grundstück (Baugrund) fest verbunden ist, so eingesetzt 
worden, dass er seine bisherige Eigenständigkeit verloren hat oder der Stoff ist bei der 
Leistungserbringung als Betriebsstoff verbraucht worden. 
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3.3 Der Bieter gibt für die jeweilige GP-Nummer den Stoffpreis aus seinem Angebot an. Dieser Stoffpreis
bildet den Basiswert 2, dessen Fortschreibung gemäß Nummer 3.4 für die Ermittlung der Mehr-
/Minderaufwendungen ausschlaggebend ist.

3.4 Der Basiswert 2 wird durch Multiplikation mit dem Quotienten der Preisindizes (Monat / Jahr) der
Erzeugerpreise gewerblicher Produkte (GP) des Statistischen Bundesamtes vom Monat des Einbaus,
der Lieferung bzw. der Verwendung und dem Monat der Eröffnung der Angebote, veröffentlicht im
statistischen Bericht - Indizes der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte (Inlandsabsatz) auf der
Homepage des Statistischen Bundesamtes unter „www.destatis.de“ und in Code 61241-0004 der
Genesis Online-Datenbank des Statistischen Bundesamtes unter der entsprechenden GP-Nummer
als Basiswert 3 fortgeschrieben.

Der Basiswert 2 wird wie folgt auf den Basiswert 3 fortgeschrieben:

𝐵𝑎𝑠𝑖𝑠𝑤𝑒𝑟𝑡 2 ∗
𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 𝐴𝑏𝑟𝑒𝑐ℎ𝑛𝑢𝑛𝑔𝑠𝑧𝑒𝑖𝑡𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡
𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 𝐸𝑟ö𝑓𝑓𝑛𝑢𝑛𝑔 𝑑𝑒𝑟 𝐴𝑛𝑔𝑒𝑏𝑜𝑡𝑒 = 𝐵𝑎𝑠𝑖𝑠𝑤𝑒𝑟𝑡 3

3.5 Mehr- oder Minderaufwendungen werden errechnet für jede Position (OZ) im „Verzeichnis für
Stoffpreisgleitklausel“ aus der Differenz des Basiswertes 3 (Nummer 3.4) und des Basiswertes 2
(Nummer 3.3) multipliziert mit der abzurechnenden Menge.

3.6 Die nach Nummer 3.5 errechneten Mehr- oder Minderaufwendungen werden für jede im „Verzeichnis
für Stoffpreisgleitklausel“ angegebene Position (OZ) und der nachgewiesenen Menge (vgl. Nummer
2) unter Berücksichtigung der Selbstbeteiligung gemäß Nummer 2.4 und 2.5 zusätzlich zum
Angebotspreis vergütet bzw. von diesem abgezogen.

4 Abrechnung bei Nachunternehmen/anderen Unternehmen
Bei Weitergabe von Vertragsleistungen, die von der Stoffpreisgleitklausel betroffen sind, findet diese
in Bezug auf die weitergegebenen Leistungen nur Anwendung, wenn und soweit der Auftragnehmer
dem Auftraggeber nachweist, dass die gegenüber dem Auftraggeber gemäß Nummer 3 geltend
gemachten Mehraufwendungen entstanden sind. Bei Preissenkungen und damit verbundenen
Minderaufwendungen muss ein entsprechender Nachweis nicht geführt werden.



Hinweis zur Wirkungsweise der Stoffpreisgleitklausel nach Formblatt 225a

Den Vergabeunterlagen ist das Formblatt 225a „Stoffpreisgleitklausel ohne Basiswert 1“ beigefügt.
Die Klausel verteilt das Risiko für Stoffpreisänderungen der im Formblatt aufgeführten Stoffe in den
im Formblatt genannten Teilleistungen (LV-Positionen) auf beide Parteien. Umfasst sind sowohl
Preissteigerungen als auch Preissenkungen.

Bitte beachten Sie:

Bei Vereinbarung der „Stoffpreisgleitklausel ohne Basiswert 1“ beruht die Berechnung der Mehr-oder
Mindervergütung auf dem von Ihnen zur jeweiligen GP-Nummer kalkulierten und im Formblatt
einzutragenden Stoffpreis(anteil).

Die Stoffpreisanteile sind zu jeder GP-Nummer bei Angebotsabgabe anzugeben. Diese Angaben
werden NICHT nachgefordert. Angebote, bei denen die Bieterangaben des Stoffpreisanteils
(Formblatt 225a, Spalte 4) zu einer oder mehreren GP-Nummer(n) fehlen, werden von der Wertung
ausgeschlossen.

Für die Abrechnung ist es nicht relevant, was Sie tatsächlich für den betreffenden Stoff bezahlen
müssen, sondern hierfür ist allein die statistische Entwicklung dieses von Ihnen angegebenen
jeweiligen Stoffpreises maßgebend.

Der von Ihnen angegebene Stoffpreis(anteil) ist als Basiswert 2 Ausgangsgröße der Berechnung. Zu
dem gem. Formblatt 225a vereinbarten Abrechnungszeitpunkt (Einbau/Lieferung/Verwendung) wird
Ihr Basiswert 2 zum Basiswert 3 fortgeschrieben, unter Verwendung der im statistischen Bericht -
Indizes der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte (Inlandsabsatz) und in Code 61241-0004 der
Datenbank Genesis-Online beim Statistischen Bundesamt veröffentlichten Preisindizes.

Für die Berechnung der Mehr-/Mindervergütung ist dann – nach Überschreitung der Bagatellgrenze –
die Differenz der jeweiligen Basiswerte 3 und 2 multipliziert mit der in der jeweiligen
(Abschlags)Rechnung abgerechneten Menge unter Berücksichtigung der Selbstbeteiligung
maßgebend.

Die Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Formblatt 225a „Stoffpreisgleitklausel ohne Basiswert 1“.
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